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Wer hat ein Lebensrecht? 
Peter Singers »Praktische Ethik« in der Diskussion 

Konrad Hilpert 

1. Auseinandersetzung statt 
Herabsetzung 

Peter Singers Buch »Praktische Ethik«, das 
bereits 1984 in einer preisgünstigen Überset
zung erschienen war 1, hat in den vergangenen 
drei Jahren in Deutschland ein Echo ausgelöst, 
wie es für ein philosophisches Werk ganz 
ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich zunächst 
darin, daß es die Grenzen der Fachdiskussion 
überschreitet, ungewöhnlich aber auch darin, 
daß die Reaktionen das gesamte Spektrum von 
Zustimmung über Diskussionswürdigkeit und 
Ablehnung bis hin zu Empörung, Protest und 
massiven Störaktionen in Lehrveranstaltungen 
und bei Tagungen umfassen. 
Ein erheblicher Teil der Erbitterung hängt mit 
dem Vorwurf des Faschismus zusammen. 
Dieser Vorwurf beinhaltet weniger die ab
surde und persönlich diffamierende Unterstel
lung, Singer rechtfertige die nationalsozialisti
sche Ideologie oder sympathisiere mit ihr. 
Vielmehr bezieht er sich auf materielle Paral
lelen, die zwischen einigen Vorschlägen und 
Gedanken in Singers Buch und den auf die 
Selektion aller für minderwertig und »lebens
unwert« Erklärten zielenden Vernichtungsak
tionen des Dritten Reichs sowie deren propa
gandistischer Vorbereitung gezogen werden. 
Die Berechtigung eines so schwerwiegenden 
Vorwurfs bliebe aber selbst dann zweifelhaft, 
wenn sich die Behauptung inhaltlicher Über
schneidungspunkte bestätigte; denn die Fest
stellung, daß die nationalsozialistische Ideolo
gie folgerichtig zur Vernichtung ganzer Grup
pen von Menschen führte, erlaubt noch nicht 
den Schluß, die Erwägung und auch der Vor
schlag, Mitglieder einer bestimmten Gruppe 

von Menschen zu töten, entstamme dieser 
Ideologie oder habe wenigstens mit ihr die 
Intentionen gemein. Der Vorwurf ist aber zu
sätzlich in der Sache überaus fragwürdig, in
sofern Singer gerade nicht dafür plädiert, dem 
Staat die Befugnis einzuräumen, über Leben 
und Tod von Bürgern zu entscheiden; viel
mehr möchte er den Machtmißbrauch des 
Staats gerade ausschließen und hält die Stär
kung der Achtung vor der Selbstbestimmung 
für das wichtigste Mittel zu diesem Z i e l . 2 

Freilich macht es Singer denen, die seine Prak
tische Ethik als diskussionswürdige Erörte
rung ernst nehmen und sich gegen allzu ge
schwinde Verdikte und pauschale Diffamie
rungen widersetzen, nicht gerade einfach. 
Denn das Buch enthält eine Reihe von Passa
gen, die in ihrer Pointiertheit und Unverklau-
suliertheit schockierend und gefühllos wirken. 
Dieser Eindruck steigert sich noch, wenn man 
die entsprechenden Sätze aus dem Kontext, in 
dem sie jeweils entwickelt und auch differen
ziert werden, herauslöst. Zu diesen, häufiger 
zitierten Sätzen gehören die folgenden: 

»Wenn der Fötus nicht denselben Anspruch auf 
Leben wie eine Person hat, dann hat ihn das Neuge
borene offensichtlich auch nicht, und das Leben 
eines Neugeborenen hat also weniger Wert als das 
Leben eines Schweins, eines Hundes oder eines 
Schimpansen.«3 

und 
»Sofern der Tod eines geschädigten Säuglings (im 
konkreten Beispiel handelt es sich um einen Bluter) 
zur Geburt eines anderen Kindes mit besseren Aus
sichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist die 
Gesamtsumme des Glücks größer, wenn der behin
derte Säugling getötet wird.« 4 

Derartige Aussagen sind offenkundig brutal 
und provozieren Empörung. In der Empörung 
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und der wiederum durch sie in Gang gesetzten 
Entrüstung auf seiten derer, die Singers Ent
wurf hochschätzen, gerät leicht aus dem 
Blick, daß die Thematisierung solcher Fragen 
wie Euthanasie nicht im >luftleeren< Raum 
stattfindet. Zu ihrer Kontextualität gehört 
nicht nur die spezifisch deutsche Last der 
Vergangenheit^, sondern auch das wachsende 
Unbehagen einer größeren Öffentlichkeit an 
der Zunahme der Macht der Medizin, die seit 
Jahren anhaltenden Bemühungen um größere 
rechtliche Freiräume bezüglich Abtreibung 
einerseits und aktiver Sterbehilfe andererseits, 
und schließlich auch das Bewußtwerden, daß 
sich die Altersstruktur der Bevölkerung ten
denziell umkehrt, gleichzeitig jedoch die 
Knappheit der personellen und materiellen 
Ressourcen zur Pflege der immer älter wer
denden Menschen absehbar wird. So gesehen 

stehen die von Singer behandelten Fragen 
auch unabhängig von seinen Überlegungen zu 
einer gründlichen Reflexion an. Bei dieser 
Reflexion tut man gut daran, sich durch die 
empörenden Thesen und Formulierungen 
nicht davon abhalten zu lassen, sich mit der 
Singerschen Position ernsthaft auseinanderzu
setzen. Denn bei aller Problematik zeichnet sie 
sich durch eines aus: Sie ist klar und in sich 
äußerst stringent. 

2. Das Prinzip der 
gleichen Interessenerwägung 

Lernt man die Singersche Position über die 
öffentliche Debatte kennen, die sich über sie 
entwickelt hat, dann steht zweifelsfrei die 

Frage der Euthanasie (traditionell ausge
drückt: die der aktiven Euthanasie) im Mittel
punkt.6 Singers Buch befaßt sich jedoch kei
neswegs nur mit dieser Frage, sondern mit 
einem ganzen Bündel moralischer Probleme, 
nämlich auch mit der Verpflichtung gegenüber 
Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder 
ihres Geschlechts diskriminiert werden, mit 
Abtreibung, mit der Verpflichtung gegenüber 
den Armen in der Welt und mit der Behand
lung von Tieren. 
Dies zur Kenntnis zu nehmen, ist wichtig, weil 
es für Singers Gedankengang entscheidend ist. 
Denn der innere Angelpunkt aller seiner Über
legungen ist der Grundsatz der Gleichheit. 
Dieser Grundsatz wurde herkömmlicherweise 
im Verhältnis zwischen Männern und Frauen 
sowie im Zusammenleben von Weißen und 
Farbigen geltend gemacht. Nach Singer gibt es 
jedoch keinen wirklich triftigen Grund, den 
Gleichheitsgrundsatz auf diese beiden Lebens
bereiche zu beschränken, ja nicht einmal auf 
das Zusammenleben von Menschen; vielmehr 
sei er auszudehnen auf alle Lebewesen, seien 
sie nun menschlich oder nichtmenschlich. 

Dies bedeutet aber keineswegs, daß Singer die 
Meinung verträte, daß zwischen den verschie
denen Lebewesen keine Differenzen bestün
den oder daß alle Lebewesen genau dieselben 
Rechte hätten und daß es infolgedessen keinen 
qualitativen Unterschied ausmachen würde, 
ob man einen Menschen oder einen Hund 
tötet. Er behauptet aber wohl, daß die fakti
schen Unterschiede, die ohne jeden Zweifel 
auch unter Menschen hinsichtlich ihrer Größe, 
ihres Körperbaus, ihrer moralischen und intel
lektuellen Fähigkeiten usw. bestehen, nicht 
rechtfertigen, daß wir Unterschiede machen in 
dem Umfang, in dem wir ihre jeweiligen Be
dürfnisse und Interessen berücksichtigen. Es 
müssen demnach strikt zwei Ebenen auseinan
dergehalten werden: Die der tatsächlichen Un
terschiede zwischen den Lebewesen und die 
der Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und 
Interessen (siehe Kasten nächste Seite). 

Singers Position zeichnet sich durch Klar
heit und Stringenz aus. Eine sachliche Aus
einandersetzug tut not, zumal die behandel
ten Probleme - auch unabhängig von Sin
gers Position - bedacht und gelöst werden 
müssen. 
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die tatsächlichen Unterschiede 
zwischen den Lebewesen 
(Geschlechter, Rassen, Arten, 
Individuen) 

dazu gehören: 
jeweilige Bedürf
nisse und Interessen 

zuständig: 
die Wissenschaft 

Status: 
Beschreibung 

Unerheblichkeit aller Eigen
schaften und Fähigkeiten für das 
Handeln gegenüber anderen 
Lebewesen 

außer: 
die Berücksichtigung 
der jeweiligen 
Bedürfnisse und 
Interessen 

zuständig: 
die moralfähigen 
Wesen 

Status: 
Regeln für das 
Behandeln ande
rer 

Der Grundsatz der Gleichheit der Lebewesen 
bezieht sich ausschließlich auf das Maß, in 
dem wir als aktionsfähige Wesen den Interes
sen und Bedürfnissen anderer Lebewesen Be
achtung schenken. Den so verstandenen 
Gleichheitsgrundsatz bezeichnet Singer als 
Prinzip der gleichen Interessenerwägung 
(bzw. -berücksichtigung). 7 In eine kompakte 
Formel gebracht, verlangt dies, »daß wir unse
ren moralischen Überlegungen gleiches Ge
wicht geben hinsichtlich der ähnlichen Interes
sen all derer, die von unseren Handlungen 
betroffen sind«. 8 Hingegen sollen sie nicht 
davon abhängig gemacht werden, wer die Trä
ger des Interesses sind oder welche Fähigkei
ten diese haben. 
Als entscheidendes Kriterium dafür, berück
sichtigungsberechtigt zu sein, gilt die Fähig
keit zum Leiden. Denn die Fähigkeit zu leiden 
bzw. sich zu freuen ist die Voraussetzung 
dafür, daß man überhaupt sinnvoll von einem 
Interesse irgend jemandes sprechen kann. Nur 
Gegenstände, für die das, was wir ihnen alles 
zuzufügen vermögen, mit Unterschieden in 
ihrem Wohlergehen verknüpft sind, können 
Interessen haben. 
In diesen Überlegungen berührt sich Singer 
sehr stark mit einem Theorieansatz, wie er 
heute nicht selten zur Begründung der ökolo
gischen Ethik vertreten wird und der in der 
Fachliteratur bisweilen im Gegensatz zur her
kömmlichen Anthropozentrik und in Abhe
bung zu anderen möglichen Positionen einer 
Umweltethik als »pathozentrisch« charakteri
siert wird. 9 Bezieht man alle Kapitel der 
»Praktischen Ethik« sowie die früheren Veröf

fentlichungen Singers ein, dann liegt das 
emanzipatorische Anliegen der von ihm ver
tretenen Ethik tatsächlich auf der »Befreiung 
der Tiere«. 1 0 Der hierzu eingeschlagene theo
retische Denkweg ist allerdings derart, daß 
sich gleichsam nebenbei als naheliegende 
Konsequenz die Frage aufdrängt, wie das Tö
ten von Menschen in bestimmten Entwick
lungsstadien und Befindlichkeiten zu beurtei
len sei. 

3. Utilitarismus 
und innere Stimmigkeit 

Die Entscheidung, zum Kriterium der Be
handlung durch moralfähige Subjekte die In
teressen der von der jeweiligen Handlung be
troffenen Wesen zu machen, verbindet Singer 
mit zwei methodologischen Grundoptionen, 
die für seine inhaltlichen Normenvorschläge 

Das Verbot zu töten und das Gebot, Leben 
zu schützen, ergeben sich - nach Singer -
aus dem Interesse des betreffenden Lebewe
sens an seinem Weiterleben. 

von größter Tragweite sind. Die eine besteht in 
der Ausschließlichkeit des genannten Krite
riums für die ethische Beurteilung, die zweite 
in der konsequenten Beschränkung auf ratio
nal einsehbare Argumente. 
Die erste Grundoption beinhaltet: Für eine 
ethische Beurteilung zählt nichts anderes als 
die Interessen der von den jeweiligen Hand-
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lungen betroffenen Wesen selbst. Das Verbot 
zu töten und das Gebot, Leben zu schützen, 
ergeben sich dementsprechend aus dem Inter
esse des betreffenden Lebewesens an seinem 
Weiterleben und nicht aus einem Grundsatz 
absoluter Unantastbarkeit alles Lebens oder 
aus dem Basisprinzip Menschenwürde. Für 
die praktische Anwendung heißt dies, daß 
menschliches Leben nicht unter allen Umstän
den der Verfügung durch andere entzogen ist. 
In Situationen, in denen ein Interesse am eige
nen Weiterleben nicht, noch nicht oder nicht 
mehr vorhanden ist, scheint infolgedessen 
eine Tötung rechtfertigbar. 
Man bezeichnet die moralphilosophische Po
sition, die die Richtigkeit bzw. Falschheit 
einer Handlung nicht an der Übereinstimmung 
oder Nichtübereinstimmung mit verbindlichen 
Regeln festmacht, sondern an den Folgen, die 
sie bezüglich des Wohlbefindens der davon 
Betroffenen bewirken, als Utilitarismus. In 
der Auseinandersetzung um Singer wurde 
»Utilitarismus«, zu dem sich Singer ganz aus
drücklich als moralphilosophischer Basis sei
ner Praktischen Ethik bekennt1 1, häufig zum 
Gegenstand für eine Fundamentalkritik, die 
auf die einzelnen Thesen gar nicht mehr einge
hen zu müssen glaubt. Sie sieht im Utilitaris
mus einen typischen Ausdruck des modernen, 
stark hedonistisch (das heißt: lust-)orientierten 
Lebensgefühls. Dabei wird aber leicht überse
hen, daß Singer eine korrigierte Spielart des 
Utilitarismus vertritt, insofern er ihn auf Inter
essen statt auf Lust bzw. Unlust bezieht1 2; 
ferner werden für das Nutzen-Summen-Kalkül 
»die Interessen aller. . , die von meiner Ent
scheidung betroffen sind«, als ausschlagge
bend bestimmt, nicht bloß meine eigenen. 1 3 

Gleichwohl bleiben gegen den so erweiterten 
Utilitarismus gewichtige Bedenken bestehen. 
Zunächst erscheint die alles entscheidende 
Stellung der Kategorie »Interesse« fragwür
dig. Interessen sind aktuale Größen; das will 
sagen, sie sind nur real, sofern sie sich in 
Bewußtsein und Sinneseindrücken nieder

perfekte Störung 

Die Grundgrafik besteht aus 

konzentrischen Kreisen, Ziel

scheibeneffekt: langweilig. 

Bis der Blitz durchfuhr, ein inter

essanter Blitz, nicht gerade 

durchschlagend, nicht chaotisch 

alles vernichtend, sondern ins 

System passend: Mit doppelter 

Symmetrieachse durchbricht er 

scheinbar absichtslos das lang

weilige Grundbild - und schafft 

ein völlig neues, spannungsge

ladenes Bild. 

Solch »perfekte Störung« 

braucht unser Leben nicht sel

ten, einen Geistesblitz, der uns 

genial aufscheucht aus unseren 

Alltagsgewohnheiten, so daß wir 

unser gelangweiltes Verharren 

im stetigen Trott, das gestern 

noch heute war, kaum noch wie

dererkennen. W. B. 
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schlagen; dies bringt die Gefahr mit sich, daß 
die verschiedenen Interessen nicht nur nach 
ihrer Eigenart berücksichtigt werden, sondern 
auch nach der Intensität, mit der sie von ihren 
Trägern jeweils zur Geltung gebracht werden. 
Sowohl wenn verschiedene Interessen mitein
ander kollidieren - etwa das nach Selbstbe
hauptung und das nach Kommunikation - , als 
auch wenn nicht alle Subjekte gleicher Interes
sen ihre Interessen als gleichgewichtig anzu
melden vermögen, können die schwächer vor
gebrachten Interessen leicht ins Hintertreffen 
geraten. Die Orientierung des Handelns an 
»Interessen« würde dann aber gerade zur 
Rechtfertigung für Anonymität, Apathie, Iso
lation und Konkurrenz. Dazu kommt als wei
teres die Schwierigkeit, daß die Beachtung des 
Interesses der betroffenen anderen nicht nur 
von unserem Willig-Sein abhängt, sondern 
auch von unserer Fähigkeit, es überhaupt 
wahrzunehmen. Weniger beim erwachsenen, 
gesunden und vitalen Menschen als gerade bei 
hilflosen Kindern, bei Kranken, Behinderten 
und Alten ist die Wahrnehmung durch die 
Gesunden und in ihrem Aktionsradius nicht 
Eingeschränkten von Fehleinschätzungen be
droht, weil sie unter dem Aspekt der Andersar
tigkeit und der Nichtnormalität erfolgt. Man 
schließt von den eigenen Gefühlen auf die 
Beeinträchtigten. Die konkrete Einschätzung 
der Interessenlage anderer in jenen Situationen 
der Schwäche, die von Singer thematisiert 
werden, steht so von vornherein in der Gefahr, 
vom Eindruck der Dumpfheit, des Bedroht
seins, der Störung, der Unerträglichkeit und 
des sinnlosen Leidens bestimmt zu werden, 
der in uns aufkommt beim Gedanken, wir 
selbst würden von einem auf den anderen 
Augenblick in eine ähnliche Situation ver
setzt. 

Zu den inhaltlichen Konkretionen gelangt Sin
ger nicht auf dem Weg, daß er die möglichen 
Interessen, die ein menschliches bzw. nicht
menschliches Lebewesen haben kann, aufli
stet und dann konstruiert, wie sich die Interes

sen von Handelnden in verschiedenen typi
schen Situationen mit den tatsächlichen Inter
essen anderer vereinbaren lassen. Vielmehr 
betrachtet er diese Situationen in Analogie zu 
Beispielen und unter Anwendung von Voraus
setzungen, die in weniger umstrittenen morali
schen Konstellationen allgemeine Zustim
mung erfahren. Zur Rechtfertigung einer 
Norm bedarf es also nicht nur der Schlüssig-

Singers Ansatz beruht konsequent auf ratio
naler Einsehbarkeit der Normen, ohne 
Rücksicht auf emotionale Barrieren oder die 
kulturelle Geltung religiöser Ideen. - Das 
macht seine Provokation aus. 

keit ihrer jeweiligen Begründung, sondern 
auch und vor allem der durchgängigen Konsi
stenz mit den anderen anerkannten Normen. 
Wo Widersprüchlichkeiten sichtbar werden, 
wie z. B . zwischen der in vielen Rechtssyste
men in einem bestimmten Zeitraum erlaubten 
Abtreibung und dem Verbot, Embryonen für 
Forschungszwecke zu züchten, gilt eine der 
beiden Normen als falsch im Sinne von unbe
gründet bzw. nicht begründbar. Die Tatsache, 
daß es sich bei der als unbegründet beurteilten 
Norm in manchen Fällen um eine breit aner
kannte moralische Institution handelt, stellt 
für Singer weder einen wirklichen Grund noch 
auch eine pragmatische Barriere dar, auf radi
kale Reformvorschläge zu verzichten. Mit die
sem konsequenten - man könnte stattdessen 
aber auch kritisch formulieren: mit diesem 
rücksichtslosen - Beharren auf rationaler Ein
sehbarkeit hängt zusammen, daß seine prakti
schen Vorschläge so provozierend wirken. 
Die Rücksichtnahme auf die kulturelle Gel
tung einer Norm wird hier methodologisch 
ebenso ausgeschlossen wie diejenige auf Ge
fühle, die bei Betroffenen ausgelöst werden, 
oder auf Positionen, die sich nur aus religiösen 
Ideen herleiten lassen. Daß auch diese zweite 
Grundoption Fragen auslöst, soll im Schluß
teil zur Sprache kommen. 

342 Konrad Hilpert 



4. Zoologie versus Anthropologie? 

Ein Handlungsfeld, auf das Singer in der 
»Praktischen Ethik« das Prinzip der gleichen 
Interessenerwägung anwendet und diese An
wendungen ausführlich diskutiert, ist das Le
ben. Dabei ergeben sich aus seinem Grundsatz 
von vornherein zwei folgenreiche Korrekturen 
des traditionellen Geltungsbereichs des Tö
tungsverbots: Zum einen werden in die ethi
sche Erwägung nicht nur die Lebensinteressen 
von Menschen einbezogen, sondern auch die 
von empfindungsfähigen Wesen überhaupt. 
Zum anderen können bei den Menschen nur 
jene berücksichtigt werden, die ein Lebensin
teresse tatsächlich haben. 1 4 

Letzteres trifft Singer zufolge aber nicht ohne 
weiteres auf alle Menschen zu. Einen Wunsch 
zu leben könnten vielmehr nur die haben, die 
vernunftbegabt sind und Selbstbewußtsein be
sitzen oder »einen Sinn für die Zukunft oder 
die Fähigkeit, mit anderen Beziehungen zu 
knüpfen«. 1 5 Den Wunsch zu leben zu haben, 
setzte die Fähigkeit voraus, »den Unterschied 
zwischen Sterben und Weiterleben zu erfas
s e n « . 1 6 Singer faßt diese Fähigkeiten im Be
griff der »Person« zusammen und grenzt die
sen scharf ab vom Menschsein im Sinne der 
Zugehörigkeit zur biologischen Gattung 
Homo sapiens.1 7 Aus der Koppelung des Le
bensrechts und des Tötungsverbots an den 
Status der so verstandenen Person ergeben 
sich im Kern sämtliche seiner umstrittenen 
praktischen Schlußfolgerungen hinsichtlich 
der Euthanasie stark zurückgebliebener sowie 
sehr senil »dahinvegetierender Menschen«, 
der Abtreibung des ungeborenen Fötus, der 
Zulässigkeit der Tötung von Säuglingen inner
halb einer bestimmten Frist usw. 
Den Hinweis, in all den genannten Fällen 
handele es sich aber doch um menschliches 
Leben, bestreitet Singer nicht, läßt ihn jedoch 
als Einwand nicht gelten: Denn es handele sich 
um bloßes Leben der Art Mensch, nicht hinge
gen um personales Leben. Menschliches Le
ben nur deshalb, weil es biologisch gesehen 

artspezifisches Leben von Homo sapiens ist, 
zum Kriterium für die Zuerkennung des Le
bensrechts und dessen Schutz durch ein Tö
tungsverbot zu machen, sei »Speziesismus«; 
jedenfalls dann, wenn man nicht gleicherma
ßen ethische Bedenken gegen das Töten von 
Tieren habe. »Speziesismus« als Kategorie 
moralischer Fehlhaltung entwickelt Singer in 
Analogie zu »Rassismus« und »Sexismus«: 
Wie diese von einer faktischen Ungleichheit 

Nicht die bloße Zugehörigkeit zur Gattung 
Homo sapiens, sondern die Existenz als ver
nünftige und selbstbewußte Person bildet 
- nach Singer - das Kriterium für Lebens
recht und Tötungsverbot. 

fälschlicherweise auf besondere Rechte für 
sich selber schlössen, so sei die Meinung, der 
Geltungsbereich des Rechts auf Leben und das 
Tötungsverbot deckten sich exakt mit der Ge
samtheit aller menschlichen Lebewesen, 
nichts anderes als eine Selbstprivilegierung 
des Menschen als Gattung. In diesem Zusam
menhang stehen dann auch die empörenden 
Sätze der eingangs zitierten Art, die die Fähig
keiten eines behinderten Säuglings mit den 
Fähigkeiten erwachsener Tiere von einiger In
telligenz vergleichen; Singer möchte auf diese 
polemische Weise die vermeintliche Schizo
phrenie der kulturell etablierten Betrachtungs
und Verhaltensweisen gegenüber den Tieren 
bewußt machen. 

Es ist offensichtlich, daß Singers Position 
nicht nur in ihren praktischen Anwendungen, 
sondern auch vom anthropologischen Grund
modell her zu dem sowohl für das deutsche 
Rechtssystem als auch für die Logik der Men
schenrechte wie für die jüngere theologische 
Ethik maßgeblich gewordene Theorem von 
der Menschenwürde, das über die Traditions
linie Stoa - christliche Philosophie des Mittel
alters - Kant vermittelt wurde, in stärkster 
Spannung steht. Muß man diesen Gegensatz 
einfach nur konstatieren, oder läßt sich die 
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Singersche Anthropologie auch argumentativ 
kritisieren? 
In einem wird man ihr freilich auch von der 
Tradition her recht geben müssen: Biologi
sches Leben kann nicht alles sein, was den 
Menschen zum Menschen macht. Und biolo
gisches Leben kann deshalb auch nicht der 
alleinige und höchste Maßstab menschlichen 
Handelns sein. Aussagen über die Würde >des< 
Menschen und den Wert >des< Lebens gehen 
stillschweigend vom gesunden, erwachsenen 
Menschen im Vollbesitz seiner körperlichen 
und geistigen Kräfte als Normalgestalt aus und 
treffen von ihr her generalisierende Feststel
lungen. Beim Kind in den Anfängen seines 
biologischen Lebens stets, beim Sterbenden in 
der Phase des Sterbens manchmal sowie in 
Fällen schwerer Behinderung scheinen jedoch 
gerade die Qualitäten, die als das Auszeich
nende menschlichen Lebens im Vergleich zum 
nichtmenschlichen genannt oder vorausge
setzt werden, zu fehlen. Singer schließt vom 
Nichtwahrnehmenkönnen der Kriterien für 
Personalität auf das Nichtpersonsein. Gegen 
diesen Schluß lassen sich aber mehrere grund
sätzliche Bedenken vortragen: 
1. Im Unterschied zu allem nichtmenschlichen 
Leben besitzt das menschliche Individuum in 
seinen nichtbewußten Phasen die Potenti-
alitât, sich zu einer bewußten und verantwor-

Bedenken richten sich gegen Singers 
Schluß, das Nichtwahrnehmenkönnen von 
Personalität sei identisch mit dem 
Nichtpersonsein. 

tungsfähigen Existenz als Erwachsener zu ent
wickeln. Diese Potentialität kann nicht wi l l 
kürlich produziert, unterdrückt oder ersetzt 
werden. Daß sie vorhanden ist, schon bevor 
sie von außen erkannt werden kann (darin 
ähnlich der Sprachfähigkeit), zeigt sich sehr 
deutlich im Prozeß ihrer Verwirklichung: Be
wußtsein und Verantwortungsfähigkeit bilden 
sich heraus, indem die Mutter oder andere 

Bezugspersonen das Baby, vielleicht sogar 
schon den vorgeburtlichen Embryo, so behan
deln, >als ob< er bereits bewußt und verantwor
tungsfähig wäre. Die Voraussetzung und Be
dingung dafür, daß menschliches Leben als 
bewußte und verantwortungsfähige Person er
scheint, ist, anders gesagt, diese, daß andere 
mit ihm von Anfang an so umgehen, als sei es 
eine Person. Der Einwand Singers, eine poten
tielle Person könne nicht dieselben Rechte 
haben wie eine Person, genauso wenig wie aus 
der Tatsache, daß Prinz Charles der potentielle 
König von England sei, folge, daß er die 
Rechte eines Königs habe 1 8, ist zwar verblüf
fend, trifft aber weder auf den einen noch auf 
den anderen Fall zu. Denn so wie Charles 
vielleicht einmal König wird, weil er jetzt 
Thronfolger ist, kann jemand eines zukünfti
gen Tages die als Kriterium anerkannten 
Merkmale von Personalität nur dann haben, 
wenn er bereits jetzt die Potentialität dazu hat. 
Die Potentialität im Sinne eines Angelegtseins 
ist entschieden mehr als die Potentialität im 
Sinne eines bloßen Offenseins für eine Mög
lichkeit, wie Singer sie versteht. - Entspre
chendes gilt auch für die individuelle Person 
im Prozeß des Sterbens. Auch dann, wenn 
Sterbende nicht mehr die Fülle ihrer Persön
lichkeit haben, insbesondere Bewußtsein und 
Kommunikationsfähigkeit dem Erscheinungs
bild nach geschwunden sind, können Teile 
und Reste von Bewußtsein und persönlichem 
Wollen bis zuletzt vorhanden sein. Die Per
son, die jemand war, ist nicht einfach schon 
nicht existent, wenn das, worin sich diese 
Personalität im bisherigen Leben am dichte
sten verwirklichte, schwindet oder ab
nimmt. 

2. Ein zweites Bedenken geht dahin, daß 
menschliches Leben sich in allen Lebenspha
sen und andauernd im Werden und in Verände
rung befindet. Die Kriterien des Personalen, 
also Selbstbewußtsein, Rationalität, Kommu
nikationsfähigkeit usw., sind ebenso Abstrak
tionen wie >der< Mensch und >das< Leben, die 
in der Konkretheit der wirklichen Leben und 
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Lebensverläufe das eine Mal mehr, das andere 
Ma l weniger realisiert werden. Insbesondere 
gibt es im wirklichen Leben kaum je scharfe 
Zäsuren zwischen ihrem Vorhandensein und 
ihrem Nichtvorhandensein, sondern immer 
nur kontinuierliche Übergänge oder Mischver
hältnisse. 
3. Ein dritter Einwand läßt sich in die Frage 
kleiden, wer denn berechtigt sein könnte, defi
nitiv darüber zu befinden, ob einem menschli
chen Lebewesen noch Personsein zuzuerken
nen sei oder ob es sich um ein Bloßes-mensch-
liches-Leben handele. Menschen, die sich in 
einem Zustand der Schwäche befinden, stehen 
zu allen anderen, mit denen sie zu tun haben, 
in einem Verhältnis der Asymmetrie. Wenn 
diese anderen, also die Stärkeren, nicht 
Gleichheit unterstellen, wird aus dem Verhält
nis der Asymmetrie eines der Macht mit der 
unausweichlichen Gefahr, daß die Stärkeren 
zu ihren eigenen Gunsten entscheiden. Selbst 
wenn man die Definitionsmacht bezüglich der 
Personqualität durch eine verfahrensmäßig ge
nau geordnete Institution ausüben ließe, hätten 
die Menschen, über deren Personqualität geur
teilt würde, keinerlei Chance, dem Urteil zu 
widersprechen. 
Daß diese Konsequenz geradezu zwangsläufig 
ist, zeigt sich wie in einer Ausschnittsvergrö
ßerung an Singers »Ersetzbarkeitsargument«. 
Dieses besagt, daß, wenn der Tod eines behin
derten Säuglings die Eltern zur Zeugung eines 
anderen Kindes bewegen würde, das bessere 
Aussichten auf ein unbehindertes Leben hätte, 
es moralisch vertretbar sei, den behinderten 
Säugling zu töten, selbst wenn die Behinde
rung eine relativ geringe wäre! Denn - so die 
Begründung - »der Verlust eines glücklichen 
Lebens für den einen Säugling wird durch den 
Gewinn eines glücklicheren Lebens für den 
zweiten aufgewogen«. 1 9 

Wenn das grundlegendste Element aller Mo
ral, nämlich die Anerkennung des anderen als 
gleichwertig, nicht beschädigt werden soll, 
bleibt demzufolge nur die Möglichkeit, im 
Sinne des Theorems von der Menschenwürde 

Wellenschlag 

Einige entdecken in diesem Bild 

einen krähenden Hahn, das 

prächtige Schwanzgefieder 

ebenso hoch erhoben wie den 

weit aufgesperrten Schnabel. 

Meine Assoziation liest das Bild 

anders: Die links oben begin
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aber doch jeweils anders gestal

tete (der Radius der ersten un

terscheidet sich von dem der 

zweiten) Brandungswellen klat

schen und die diesen standhal

ten muß. 

Übertragen: Wir sind die vom 

Leben »umspülten« Menschen; 

die Lebensereignisse rollen uns 

entgegen, manchmal mit Wucht; 

wir müssen sie je neu verarbei

ten. W. B. 
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allen Lebewesen, die von Menschen abstam
men, den Personstatus zu unterstellen, auch 
dann, wenn der jeweils konkrete andere erst 
eine potentielle Person bzw. nur noch partiell 
Person oder möglicherweise sogar eine gewe
sene Person ist. 
4. Ein viertes Bedenken betrifft die Deutung 
menschlicher Schwäche. Selbst wenn wahrge
nommen wird, daß auch Menschen mit einem 
beeinträchtigten Leben in und an ihrem Leben 
Freude empfinden und für andere Gefühle der 
Wertschätzung entwickeln können, birgt eine 
Bindung der Moralität des Handelns an Inter
essen die Gefahr in sich, daß das Leben von 
Menschen mit schwerer Behinderung in den 
Augen Dritter als wertlos und unter ökonomi
schen Aspekten als belastend erscheint. In der 
Regel sehen wir Schwäche als Nichtgleichheit 
und etwas Defizientes an, urteilen also aus der 
Position eines Erwachsenen, Gesunden und 
Vitalen, wie die Betroffenen ihr eingeschränk
tes Leben wohl empfinden. Die Werthaftigkeit 

Die Werthaftigkeit oder Sinnlosigkeit eines 
menschlichen Lebens läßt sich nicht an 
einem Ideal der Stärke messen, sondern nur 
bei aktiver Beteiligung der Betroffenen fest
legen. 

oder Sinnlosigkeit eines menschlichen Lebens 
hat sich jedoch nicht primär nach der Ein
schränkung zu bemessen, die andere von au
ßen angesichts der Konfrontation mit ihr emp
finden, sondern an den Erfahrungen von 
Glück und am Empfinden von Werten, die 
trotz der Einschränkungen bestehen. Was 
Glück und Lebensqualität subjektiv bedeuten, 
läßt sich nicht aufgrund objektiver Daten >von 
außen<, also ohne aktive Beteiligung des je
weils Betroffenen, definitiv festlegen. 

5. Rationalität und Ethos 

Wo immer die konkreten Ergebnisse der Über
legungen Singers gegen anerkannte morali
sche Normen verstoßen, erklärt er deren kultu
relle Selbstverständlichkeit als Nachwirkung 

des enormen historischen Einflusses des Chri
stentums in der westlichen Welt. So gilt ihm 
etwa der heutige absolute Schutz des Lebens 
von Säuglingen als »Ausdruck einer bestimm
ten jüdisch-christlichen Hal tung«. 2 0 Ähnlich 
sieht er in der Forderung, Menschen auch bei 
angeborener schwerster Mißbildung und bei 
Schwachsinn, erworbener schwerster Behin
derung, zum Tod führender unheilbarer 
Krankheit, altersbedingtem Siechtum und gei
stigem Verfall als Personen zu betrachten und 
ihr Leben genau wie dasjenige von Menschen 
mit unbeeinträchtigter Rationalität und unge
trübtem Bewußtsein als unantastbar zu behan
deln, ein Relikt der jahrhundertelangen christ
lichen Vorherrschaft im europäischen Den
ken. 2 1 Die Logik beider Imperative beruhe auf 
metaphysischen Annahmen, die ihre allge
meine Anerkennung längst verloren hätten, 
insbesondere auf dem Glauben an die Unsterb
lichkeit der Seele und auf der Lehre vom 
Leben als Eigentum Gottes. 2 2 

Dieser Hinweis findet sich im Zusammenhang 
der Diskussion von Fragen einer Ethik des 
Lebens auch bei anderen Autoren, bei 
N.Hoerster etwa als Feststellung 2 3, bei 
U. Wolf als klärungsbedürftige Frage. 2 4 Über
all zielt er freilich nicht darauf, die Religion 
als Vorhut von Zivilisiertheit und Humanität 
zu würdigen, sondern auf die Feststellung der 
kulturellen Partikularität und der rationalen 
Unbegründetheit der genannten Normen. 

Das hiermit implizierte Ausschlußverhältnis 
zwischen Rationalität und Religion in der 
Ethik ist jedoch in mehrfacher Hinsicht kritik
bedürftig. Daß Elemente des jüdisch-christli
chen Ethos auch außerhalb religiöser Erfah
rungszusammenhänge und Lebensräume 
wirksame Bestandteile der öffentlichen Kultur 
geblieben sind, spricht dafür, daß sich diese 
ethischen Orientierungen immer wieder be
währt haben und als hilfreich erfahren wurden. 
Singers Deutung des uneingeschränkten Le
bensschutzes als Überbleibsel einer ehemals 
mächtigen Tradition gibt gerade keine Erklä-
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rung für die Tatsache, daß die moralischen 
Barrieren gegenüber den in anderen Kulturen 
bekannten Praktiken der Säuglings-, Behin
derten- und Altentötung auch dort nicht aufge
geben wurden, wo deren dogmatisch-theolo
gische Prämissen auf Zweifel, Kritik oder 
schlichtes Desinteresse stießen. 
Zum anderen aber läßt sich die Ethik auch 
nicht auf Rationalität reduzieren. Begründun
gen von Normen für das praktische Handeln 
stoßen nicht zur puren Wirklichkeit und zur 
reinen Vernünftigkeit vor, sondern stets nur zu 
einer Wirklichkeit und Vernünftigkeit im Kon
text kulturell und lebensweltlich geprägter 
Denk- und Erfahrungswelten. Mit anderen 
Worten : Es gibt in der Ethik keine rein rationale 
Konstruktion von Begründungen von Normen ; 
jede Rechtfertigung einer ethischen Norm steht 
>mit den Füßen< in einem schon vorhandenen 
Ethos, ohne das es seine Plausibilität und auch 
seine soziale Durchsetzungskraft verlöre. 
Oder wie Dietrich Böhler in der »Zeitschrift 
für evangelische Ethik« von der Position der 
Diskursethik her formuliert: » . . . eine Begrün
dung konkreter Normen, die für reale Situatio
nen gelten sollen, (kann) nur den Status von 
Antworten auf mehr oder weniger hinreichend 
geklärte gesellschaftliche Situationen ha
ben« . 2 5 Tatsächlich fängt auch Singer nicht 
kulturell voraussetzungslos an, sondern geht 
von der faktischen Geltung des Tötungsver
bots aus: »In jeder uns bekannten Gesellschaft 
hat es Tötungsverbote gegeben«. 2 6 

Die mit dieser Selbstbeschränkung der ethi
schen Rationalität gegebene Möglichkeit rea
lisiert die theologische Ethik freilich nicht, 
indem sie sich um Stabilisierung und Affirma
tion von traditionellen Positionen bemüht, 
sondern nur, indem sie sich einläßt auf die 
veränderten Bedingungen der Erfahrung, des 
Lebens und des Handelns. Es könnte durchaus 
sein, daß sie hierbei angesichts neuer techno
logischer Entwicklungen wie auch angesichts 
einer sinkenden Akzeptanz von Schwächesi
tuationen und damit verbundener Belastungen 
für andere eine wichtige advokatorische Funk

tion hat. Diese bestünde darin, das Lebens
recht für diejenigen geltend zu machen, die am 
moralischen Diskurs nicht selbst teilnehmen 
können, und so auch zu verhindern, daß durch 
vorschnelle Unwerturteile und ganz der Pri
vatheit überantwortete Entscheidungen über 
Leben und Tod anderer soziale Versäumnisse, 
die die Sorgfalt im Umgang mit dem Leben, 
die Hilfe für Menschen, die in Not sind, und 
das Subjektsein im Sterben betreffen, verfe
stigt und beschleunigt werden. 2 7 Nicht die 
Verlängerung des Lebens bis zum letztmögli
chen Zeitpunkt, sondern die Anerkennung des 
anderen in seinem Anderssein auch noch dort, 
wo dieses Anderssein im Schwachsein be
steht, ist das Erbe, das theologische Ethik und 
Christentum in die Kulturwelt einer säkularen 
Gesellschaft einzubringen haben. 
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kranken Patienten so zu behandeln, daß niemand die 
Euthanasie verlangt und das Thema kein Entscheidungs
problem mehr darstellt: aber noch bietet diese ferne 
Aussicht keinen Grund, die Euthanasie für jene anzuleh
nen, die unter weniger angenehmen Bedingungen ster
ben« (ebd. 197). 

Hinweis auf rabs Heft 1-2/1992 

In diesen Tagen erschien das neueste Heft von »Re l ig ionspädagog ik an Berufsbildenden Schu len« (rabs), 
das die Jub i l äumsverans ta l tung des V K R dokumentiert: 

Programm der Veranstaltung, Einführung in die Dokumentation (Josef Jakobi); Beg rüßungsansp rache 
des VKR-Bundesvors i tzenden (Josef Jakobi); B e g r ü ß u n g des Referenten für den katholischen R U an 
B B S im Erzbistum Köln (Brutto Hoenig); G r u ß w o r t des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 
(Karl Lehmann); Tendenzen beruflicher Bi ldung im Prozeß gesellschaftlicher Wer tve rände rungen 
(Oswald Wutzke); Rel ig iöse Kompetenz als Z i e l und Ausgangspunkt des Religionsunterrichts an 
Berufsbildenden Schulen (Ulrich Hemel); Erfahrungen erschl ießen: Re l ig iöse Dimens ion , rel igiöse 
Kommunika t ion . Bericht zur Werkstatt 1 (Reiner Jungnitsch); »Mut zum Senfkorn« - Unverzichtbare 
theologische Elemente. Bericht zur Werkstatt 2 (Jörg-Dieter Wächter); Bib l i sche Hoffnung lebendig 
erfahren - B ib l io -Drama . Bericht zur Werkstatt 3 (Augustinus Pantel); Berufs tä t igkei t und moralische 
Sozialisation. Bericht zur Werkstatt 4 (Reinold Hardegen); Bedingungen sozialen Lernens im Betrieb 
(Wolfgang Lempert); B B S g e m ä ß e Symboldidakt ik? Beispie l : Sakramente. Bericht zur Werkstatt 5 
(Claudia Dunau); Wirtschaftswachstum - Ohne U m w e l t z e r s t ö r u n g ? Bewahrung der Schöpfung durch 
schöpfer ischen Verzicht. Bericht zur Werkstatt 6 (Lothar Stephan); Wirtschaft und Umwel t (H. Frisch); 
Berufsschulreligionslehrer als Liebende und/oder Distanzierte zur Kirche (Johannes Joachim Degen
hardt); Predigt des Erzbischofs von Köln anläßl ich des 25jähr igen Jub i l äums des V K R am 3. November 
1991 in Bensberg (Joachim Kardinal Meisner); En tsch l ießung (Josef Jakobi). 
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